
 
  
 
 

Seite 1 von 9 

 

Erdbebensicherheit von Gründerzeithäusern und der Ingenieurbefund 

 

 
BRUSATTI             GMBH 
BAUKONSTRUKTIONSPLANUNGEN 

 
 
 
 

Erdbebensicherheit von Gründerzeithäusern  
und der Ingenieurbefund 
 
 
Univ.-Lektor Bmst. Ing. Walter Brusatti 
 
allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
Geschäftsführer der Brusatti GmbH 
Vizepräsident des ÖIBI 
 
brusatti@brusatti.at  
http://www.brusatti.at 
 
 

 

1  Die Erdbebensicherheit von Gründerzeithäusern 

Nach dem Erdbeben von Friaul (1976) hat sich die Betrachtungsweise der 

Erdbebengefährdung in Österreich geändert: In Untersuchungen wurde diese in den auf 

das Erdbeben folgenden Jahrzehnten wesentlich höher eingeschätzt und ein 

Beobachtungszeitraum für Erdbeben von 475 Jahren eingeführt. Wien befindet sich nach 

heutigem Wissensstand in Zone 2 und 3 der fünfstelligen Erdbebenskala von 0 bis 4, die die 

effektive horizontale Bodenbeschleunigung wiedergibt. Diesem Umstand wurde in der 

Normierung für den Neubau Rechnung getragen, zuletzt durch die Einführung des 

Eurocode 8, nicht jedoch in Regelungen für bestehende Gebäude.  

Seit Ende der Koexistenzperiode des Eurocode und der ÖNORM B 4015 im Juni 2009 

existieren in Österreich keine Normen mehr, die die tatsächliche Standsicherheit des 

Hausbestandes berücksichtigen. In Wien betrifft dies vor allem die über 35.000 

Gründerzeithäuser, für die nach derzeitigem Normenstand kein Standsicherheitsnachweis 

für den Erdbebenlastfall erbringbar ist. Nur durch eine interne juristische 

Handlungsanweisung der Stadt Wien (Merkblatt zur Statischen Vorbemessung) sind 

Revitalisierungen und Dachgeschossausbauten weiterhin toleriert. Da diese Anweisung 
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jedoch keine rechtlichen, normativen Grundlagen aufweist, verbleibt eine hohe 

Verantwortung und Haftung bei Sanierungen beim Bauführer und Planer.  

Dieser Umstand kann nur eine Übergangslösung darstellen, die umgehend durch Normen 

bzw. Ergänzungen zu bestehenden Normen, die die tatsächliche Standsicherheit der 

Gebäude berücksichtigen, abgelöst wird. Diese tatsächliche Standsicherheit gilt es 

allerdings erst zu erforschen, da bislang umfassende wissenschaftliche Erkenntnisse über 

Baumaterialien und –konstruktionen der Gründer- und Zwischenkriegszeit fehlen. 

 

Forschungsprojekte, wie Wiener Baukultur oder Seismid, genauso wie die Erkenntnisse aus 

Erdbebenschäden in L’Aquila im Jahr 2009 haben bereits erste, aussagekräftige 

Ergebnisse hervorgebracht und gezeigt, wo die Schwachstellen der Gründerzeit- und 

Ziegelhäuser liegen und wie diese mit einfachen und kostengünstigen Mitteln im Sinne der 

Erdbebensicherheit behoben werden können. 

Abb. 1 Schäden nach dem Erdbeben von L'Aquila, April 2009 
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Abbildung 1 zeigt einerseits einen nicht integrierten Umbau und daher „Absturz“ und 

andererseits die enorme Tragfähigkeit von Gewölben im Erdbebenlastfall. 

Abbildung 2 zeigt, dass mittelalterliche Gbäude, wenn sie gut verschlossen sind, auch mit 

Mischmauerwerk gut standhalten. Im Gegensatz dazu kkönnen moderne Zubauten sofort 

Risse aufweisen.  

 

Abb. 2 Schäden nach dem Erdbeben von L'Aquila, April 2009 

 

Die nächsten Schritte liegen vor allem in der Erforschung der Holzdecken, die jedoch noch 

nicht ausfinanziert ist.  

Erst durch ein umfassendes Wissen über die Baumaterialien, deren Kombinationswirkung 

und die Konstruktionsweisen der Gründerzeit können fundierte, nachweisbare Aussagen 

über die tatsächliche Standsicherheit dieser Gebäude getroffen und in der Folge Normen, 

die dem Hausbestand gerecht werden, erstellt werden. 
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2 Der Ingenieurbefund 

Einstürzende Fassaden und evakuierte Wohnhäuser sind ein Zeichen für den wachsenden 

Bedarf an fundiertem Ingenieurwissen über den Hausbestand. Dies geht weit über die 

Einschätzung der Erdbebengefährdung hinaus: Besonders Feuchtigkeitsschäden und illegal 

durchgeführte Baumaßnahmen weisen ein sehr hohes Gefährdungspotential für die 

Bewohner auf und sind im Rahmen einer Gebäudebefundung besonders zu beachten.  

 

Der Ingenieurbefund ist anlehnend an das Merkblatt zur Statischen Vorbemessung der 

Wiener MA 37/S vom 31.03.2008 eine nachvollziehbar dokumentierte „Erhebung bzw. 

Dokumentation des IST-Zustandes des Gebäudes“ und beinhaltet „eine 

zusammenfassende gutachterliche Feststellung“ über den gebrauchstauglichen Zustand 

des Gebäudes, sowie eine Übersicht über anzunehmende künftige Sanierungsmaßnahmen. 

Dadurch soll u.a. verhindert werden, dass Dachgeschossausbauten in hochwertiger Qualität 

in Gebäuden erfolgen, die in absehbarer Zeit nicht mehr standsicher bzw. 

gebrauchstauglich sein werden.  

Durch den umfassenden Überblick über das Gebäude, den ein Ingenieurbefund bietet, 

bildet dieser nicht nur eine statisch-konstruktive Begutachtung für baubehördliche 

Einreichungen, sondern auch wertvolle Informationen für Gebäudeeigentümer, 

Hausverwaltungen und bewertungs-, finanztechnische und fiskalische Gutachten.  

 

Die wesentliche Basis jedes Ingenieurbefundes bildet eine sorgfältige Begehung des 

Gebäudes vom Dach bis zu den Fundamenten. Dazu ist im Vorfeld der Plankonsens 

auszuheben und mit den vorgefundenen Gegebenheiten zu vergleichen und angetroffene 

Abweichungen sorgfältig zu dokumentieren. Alle Erhebungen sollten im Anschluss an die 

Begehung mit ausreichendem Dokumentationsmaterial versehen sachverständig in einem 

Gutachten angeführt und ausgegeben werden.  
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Leider werden immer wieder Ingenieurbefunde ohne vorhergehende Begehung und 

sorgfältige Begutachtung des Gebäudes verfasst, wovon der Verfasser dringend abraten 

möchte.  

 

Der Ingenieurbefundersteller kann ohne Augenscheinprüfung und punktueller 

Bauteilsöffnung nur allein aufgrund von vorgelegten Fotos und Plänen den tatsächlichen 

Zustand des Gebäudes nicht prüfen und könnte ein Gebäude wie das folgende für 

gebrauchstauglich und in gutem technischen Zustand erklären. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Abb. 3 Außenansicht         Abb. 4 Innenansicht 
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Welche Gebäudeteile im Rahmen der Begehung zu prüfen sind, zeigt die folgende 

Abbildung: 

 

Abb. 5 Übersichtsschnitt 
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1. Dachtragwerk 

2. Kaminmauerwerk im DG 

3. Gesimse 

4. Oberste Abschlussdecke 

5. Regelgeschosse 

6. Außenmauer, Mittelmauer 

7. Verschließungen 

8. Haustechnik, Stiegen 

9. Decke über dem Erdgeschoss 

10. Erdgeschoss 

11. Keller 

12. Fundierung 

 

Da der Ingenieurbefundersteller als Sachverständiger dazu verpflichtet ist, eventuelle 

Schäden aufzunehmen und dem Auftraggeber bzw. bei Gefahr in Verzug den Baubehörden 

umgehend zu melden, ist es notwendig, der Begehung die nötige Sorgfalt und 

Aufmerksamkeit einzuräumen. 

 

Besonderes auf Feuchtigkeitsschäden und illegal eingebaute Nassräume sollte dabei 

geachtet werden. Wasserschäden lassen sich meist einfach durch Wasserflecken, Tier- und 

Schimmelbefall erkennen und sollten durch Bauteilsöffnungen näher untersucht werden, um 

nachhaltige Schädigungen an den Holzbauteilen aufzudecken bzw. zu verhindern. 

Abb. 6 Eingestürzte Dippelbaumdecke infolge einer illegal eingebauten, undichten Dusche 
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Anwendungsbereiche des Ingenieurbefunds: 

 

1. Um-, Aus- und Zubauten: In Wien ist für alle Um-, Aus- und Zubauten bei der 

baubehördlichen Einreichung ein Ingenieurbefund beizulegen. Dies gilt auch für 

Umbauten in Gebäuden jüngeren Datums!  

 

2. Technische Due Diligence Prüfungen: Gebäudebewertungen für den Verkauf sollten 

einen Ingenieurbefund als technische Due Diligence Prüfung beinhalten, um die 

Restlebensdauer und zu erwartende Sanierungsmaßnahmen und –kosten 

mitzuberücksichtigen. 

 
3. Gebäudedokumentation: Für Eigentümer und Hausverwaltungen kommt dem 

Ingenieurbefund aufgrund der aktuellen Rechtslage eine besondere Bedeutung zu. Er 

gibt Aufschluss über mögliche Gefährdungspunkte im Gebäude und erleichtert die 

Bewirtschaftung.  

 

Es gibt derzeit weder Regelungen, wer Ingenieurbefunde ausstellen darf, noch was diese 

im Detail zu enthalten haben. Daher ist momentan eine qualitativ sehr große Bandbreite von 

Ingenieurbefunden anzutreffen, die von einem Satz à la „Das Haus ist in Ordnung.“ bis zu 

200 Seiten mit Detailgutachten umfassen. In Hinblick auf die technische und rechtliche 

Sicherheit empfielt es sich daher einen Spezialisten zu Rate zu ziehen, der mit der 

Thematik eingehend vertraut ist.  

 

Einheitliche Qualitätsstandards für Ingenieurbefunde sind bereits in Arbeit und sollten bald 

die Vergleichbarkeit für Auftraggeber und Behörden erleichtern. Einen wesentlichen Beitrag 

dazu leistet auch das Spezialseminar Ingenieurbefund an der Technischen Universität 

Wien, das in Kooperation mit dem ÖIBI, dem Österreichischen Institut der 

Sachverständigen für bautechnische Immobilienbewertung jährlich stattfindet.  
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Den Teilnehmern wird dabei sowohl eine breite Ausbildung zur technischen 

Gebäudebewertung in Hinblick auf die Ingenieurbefunderstellung und Bestimmung der 

Restnutzungsdauer sowie zukünftig anfallender Sanierungskosten mit Vorträgen von 

national und international anerkannten Experten, als auch ein Abschlusszertifikat der TU 

Wien geboten. 
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